
Intervention bei Wissen oder Verdacht von Gewalt innerhalb der Einrichtung. Eltern oder andere Dritte machen Angaben zu (sexueller) Gewalt an einem Mädchen/ Jungen 

Eltern oder sonstige Dritte machen Angaben zu 
(sexueller) Gewalt einer Erzieherin/ eines Erziehers an 

einem Mädchen/ Jungen gegenüber einer Mitarbeiterin/ 
eines Mitarbeiters oder gegenüber der verdächtigten 

Mitarbeiterin/ dem verdächtigten Mitarbeiter 

Grundsätzlich:  
Verpflichtung des gesamten Teams zum Stillschweigen gegenüber allen Eltern sowie allen Mädchen und Jungen. Keine Befragung der betreffenden Kinder. Keine eigenmächtige Information der Eltern.


Leitung 


Kontakt der beschuldigten 
Erzieher/in zum betroffenen 

Mädchen/ Jungen


MitarbeiterIn wird Hinweis auf 
mögliche Hilfestellung/ 
Unterstützung gegeben


Träger
Team

Zur Abwägung rechtlicher 

Konsequenzen die Rechtsabteilung 
der EKHN hinzuziehen


Eltern oder sonstige Dritte machen Angaben zu 
(sexueller) Gewalt einer Kita-Leiterin / eines Kita-Leiters 

Einschätzung des Gefährdungsrisikos unter 
Einbeziehung einer insoweit erfahrenen 

Fachkraft 


Planung weiterer Handlungsschritte unter 
Einbeziehung der Leitung und der insoweit 

erfahrenen Fachkraft des Trägers 


Aufarbeitung des Vorfalls


Werden die anderen Eltern 
informiert? Wenn ja, wann? 

Wie? Wer?


(Weitere) 
Schutzmaßnahmen für 

Mädchen/ Jungen


Wer informiert wann die/ 
den beschuldigte/n 

ErzieherIn?


Weitere Maßnahmen für 
beschuldigte/n ErzieherIn:


Freistellung

Disziplinarverfahren


Strafanzeige


Wer informiert wann und 
wie das Team?


Wer informiert wann und 
wie die Eltern des 

betroffenen Kindes?


Werden die anderen Eltern 
informiert? Wenn ja, 
wann? Wie? Wer?
Abschließende 

Dokumentation


Abschließende 
Dokumentation


Informiert unverzüglich


 Informiert unverzüglich  


Informiert


unterbindet
 Unterbindet


Informiert
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Unterstützung und 
Hilfestellung für Team


Begründete Gefährdung
 Keine Gefährdung


Fakten von Schlussfolgerungen 
Verm

utungen trennen  
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Ggf. Rehabilitation



